
muss der Hauptpotentialausgleich gemäß der
Norm wieder hergestellt werden, die zum Zeit-
punkt der Errichtung der Anlage gültig war. Da
die Querschnitte zum „Potentialausgleich“
nicht wie in der Frage angegeben in [1] fest-
gelegt sind, sondern in DIN VDE 0100-540
(VDE 0100-540), könnte die Fassung aus dem
Jahr 1991 [3] zutreffend sein, wobei auch
schon in älteren Normen (seit 1983; und da-
vor in der DIN VDE 0190 (VDE 190) ähnliche
Festlegungen) die gleichen Querschnitte ge-
fordert wurden. Nur in der neuen Fassung der
DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2007-06
[2] hat es eine Änderung gegeben. Somit gilt,
dass bis zum Juni 2007 in den Normen DIN
VDE 0100-540 (VDE 0100-540) die Quer-
schnitte für den Hauptpotentialausgleich wie
in Tafel ➊ angegeben zu bemessen waren.
Einfluss des Leitwerts. Durch die Formulie-
rungen „gleichwertiger Leitwert“ bzw. „einen
der Strombelastbarkeit gleichwertigen Leiter“
gab es keine Probleme bei der Bemessung.
Der Bezug auf die Strombelastbarkeit ist hier  
sicherlich etwas irreführend, weil die Strom-
tragfähigkeit für den Hauptpotentialausgleich
kaum eine Rolle spielt. Im Hauptpotentialaus-
gleich dürfte üblicherweise kein Strom fließen
– allenfalls ein geringer Unsymmetriestrom
von wenigen Amperé bei TN-C-Systemen sowie
die unvermeidbaren aber nur sehr kleinen 
„Parallelströme“ zum Schutzleiter im Fehler-
fall (Körperschluss).
Nach den bislang gültigen Normen müsste ein
Potentialausgleichsleiter aus Edelstahl (NIRO
V2A, Werkstoff 1.4301) formal den gleichen
Leitwert aufweisen wie ein Cu-Leiter mit einem
Querschnitt zwischen 6 mm2 und 25 mm2 –
je nach dem was für ein Hauptschutzleiter in
der Anlage vorhanden ist. Dadurch könnten
sich dann mit anderen Matrialien schon mal
Querschnitte von einigen 100 mm2 ergeben,
was aber aus physikalischen Gründen nicht
notwendig wäre. Die elektrische Leitfähigkeit
von Eisen liegt etwa bei 9,9 S/m, die von Edel-
stahl bei 1,4 S/m. Im Gegensatz dazu hat
Kupfer einen Leitwert von 56 S/m.
Nach der nun gültigen neuen DIN VDE 0100-
540 (VDE 0100-540) [2] gibt es eine solche
Forderung für „Leitwertgleichheit“ nicht mehr.

Gemäß Abschnitt 544.1 in [2] müssen min-
destens 50 mm2 Stahl vorgesehen werden,
wobei der „Stahl“ nicht qualifiziert ist. Dabei
wurde vermutlich davon ausgegangen, dass
allenfalls nur ein kleiner Strom zum fließen
kommen wird und der größere Querschnitt 
(gegenüber Kupfer) nur aus mechanischen
Gründen vorgegeben ist. Somit wären vermut-
lich auch bei Edelstahl 50 mm2 ausreichend.
Wenn man Anleihen in den Normen der Reihe
DIN EN 62305 (VDE 0185) [4] nimmt, ist fest-
zustellen, dass auch dort kaum ein Unter-
schied beim Querschnitt für verzinktes Band-
eisen und nichtrostenden Stahl vorhanden ist.
Zweckmäßigkeit. Mir ist nicht klar, was in
den Hauptpotentialausgleich (ich beziehe
mich nur auf den Hauptpotentialausgleich auf-
grund der „alten“ Anlage) einbezogen werden
soll. Wenn das leitfähige Abwasserrohr hinter
der Pumpe in Richtung Abwasserkanal einbe-
zogen werden soll, dann wäre es ausreichend,
die Verbindung mit dem Hauptpotentialaus-
gleich außerhalb des Pumpenschachts herzu-
stellen, wo eine solch starke Korrosion nicht
auftreten kann. Die Pumpe selbst benötigt 
keine Verbindung mit dem Hauptpotentialaus-
gleich. Nach neuem Teil 410 [1] könnte auf
die Verbindung solcher Rohre ganz verzichtet
werden, weil sie nicht von Außen in das Ge-
bäude eingeführt werden.
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W. Hörmann

Anforderungen gemäß
der neuen DIN 18015

? In dem Beitrag [1] steht auf  Seite 999
am Ende von Abschnitt 2.2 Folgendes:

„... Leitungen müssen innerhalb der Installa-
tionszonen ... geführt werden.“ Auf Seite
1001 heißt es am Anfang des Abschnitts
3.1: „Die Leitungsführung ... sollte nach
Möglichkeit in den festgelegten Installa-
tionszonen erfolgen.“ Die Formulierung mit
„muss" erlaubt keine Ausnahme, dagegen
bedeutet „soll": „muss, wenn es möglich
ist“. Die Formulierung „sollte" ist juristisch
eine weitere Abschwächung. Demnach sind
die zitierten Formulierungen etwas wider-
sprüchlich. 
Welche der Formulierungen ist in der neuen
DIN 18015 tatsächlich enthalten?

! Tatsächlich sind die Informationen zu den
Installationszonen im Beitrag [1] leider 

etwas missverständlich formuliert. Zu dieser
Thematik heißt es in DIN 18015-1 [2] unter
anderem: „Die Anordnung von Kabeln und 
Leitungen in Putz, unter Putz, in Wänden und
Wandverkleidungen sowie auf, in und unter
Decken ist nach DIN 18015-3 vorzunehmen.“
Die DIN 18015-3 [3] hat den Zweck, die An-
ordnung von unsichtbar angeordneten elektri-
schen Leitungen auf bestimmte festgelegte
Zonen zu beschränken, um bei der Installation
anderer Leitungen oder bei sonstigen nach-
träglichen Arbeiten die Gefahr einer Beschädi-
gung einzuschränken. Daraus folgt, dass
grundsätzlich, wie es in dem Beitrag [1] auch
formuliert wurde, eine Verlegung innerhalb der
Installationszonen erfolgen muss. Beispiels-
weise heißt es im Abschnitt 4.2 von [3]: „Von
der Leitungsführung in den festgelegten In-
stallationszonen darf in Leichtbauwänden und
Fertigbauteilen nur abgewichen werden, wenn
eine Überdeckung der Leitungen von mindes-
tens 6 cm sichergestellt ist.“
Weitere Ausnahmen werden im Abschnitt 5.2
von [3] genannt. Dort heißt es: „Leitungen in
Wänden zu Betriebsmitteln, die notwendiger-
weise außerhalb der Installationszonen ange-
ordnet werden müssen, sind als senkrecht ge-
führte Stichleitungen aus einer waagerechten
Installationszone zu führen.“ Daraus ergaben
sich die im Beitrag benutzten Formulierungen
„muss“ für die grundsätzliche Installations-
weise durch Führung innerhalb der Installati-
onszonen und „sollte“ für solche Leitungen,
die zwangsläufig zum Teil außerhalb von In-
stallationszonen angeordnet werden müssen,
aber so weit möglich auch innerhalb einer fest-
gelegten Installationszone geführt werden
müssen.
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W. Baade

Hilfsperson für Arbeit
in engen Räumen

? In einem Schaltanlagenraum, der als
enger Raum deklariert ist, sollen In-

standhaltungstätigkeiten durchgeführt wer-
den. Für die Beschäftigten in engen Räumen
muss jederzeit erste Hilfe gewährleistet sein.
Dies bedeutet, dass geeignete Hilfspersonen
zur Verfügung stehen müssen.
Wie muss eine hierfür geeignete Hilfsperson
ausgebildet sein? Ist die Ausbildung einer
elektrotechnisch unterwiesenen Person in
dem Bereich HLW (Herz-Lungen-Wiederbe le -
bung) hierfür ausreichend?
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LESERANFRAGEN

Hauptpotentialausgleich
normal 0,5 · Querschnitt des 

Hauptschutzleiters *)

mindestens 6 mm2 CU oder Material 
mit gleichwertigem
Leitwert **)

mögliche 25 mm2 CU oder Material 
Begrenzung mit gleichwertigem

Leitwert **)

*) Hauptschutzleiter im Sinne dieser Festlegungen ist
der von der Stromquelle kommende oder vom Haus-
anschlusskasten oder dem Hauptverteiler abge-
hende Schutzleiter

**) Ungeschützte Verlegung von Leitern aus Aluminium
ist nicht zulässig

Tafel ➊ Vorgaben zum Querschnitt
des Hauptpotentialausgleichs in [3]


